
                                          
Glasfaserausbau in Rohrau  

Hecken, Büsche und Bäume bitte zurückschneiden damit die Bau-

arbeiten zügig realisiert werden können  
 
 
Aufgrund der bevorstehenden Belagsarbeiten bitten wir alle Anlieger, ihre Hecken 
und Sträucher bis spätestens zum 20. November 2023 zurückzuschneiden, 
damit der Asphalteinbau ohne Verzug durchgeführt werden kann.  
 
 
Beachten Sie bitte dabei das vorgeschriebene Lichtraumprofil:  
 

• Über Fahrbahnen ist auf eine Höhe von 4,50 m über Gehwegen auf eine 
Höhe von 2,50 m frei zu schneiden.  

• Entlang eines Geh- oder Radweges ist der Bewuchs auf Gehweg- oder 
Radwegkante zurückzuschneiden.   

• Bei Fahrbahnen ohne Gehweg muss der Abstand zur Fahrbahnkante 0,75 
Meter betragen. 

• Besonders zu berücksichtigen sind auch die Sichtverhältnisse an Kreuzun-
gen und auf Verkehrszeichen.  

 
 

 

Sollte der Rückschnitt nicht bis zum o.g. Datum erfolgt sein, werden wir die Ar-
beiten auf Kosten der Verursacher durchführen lassen.   
 
 
Wir bitten um Beachtung!  
 
 
Ihr Ordnungsamt/ Tiefbauamt  
Gemeinde Gärtringen  


